
46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-01 Mandatsprüfungskommission

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

• Michael Backhaus1

• Antonia Donath2

• Rüdiger Kohls3

• Katja Kessler4



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-02 Technische Antragskommission

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

• Solveig Hampel1

• Gerhard Lippe2

• Jeanine Wienarick3

• Hannah Bondy4

• Emily Büning5



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-03 Protokoll

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

• Hans-Christian Mrowietz1

• Tracy De Souza2

• Vera Becherer3

• Lieke Rahn4



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-04 Wahlkommission für die schriftliche Briefwahl

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

• Emily Büning1

• Zippora Lojenburg2

• Jana Abresch3



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-05 Antragsfristen

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

Wir schlagen den Beschluss folgender Antragsfristen vor. Außer für die Dringlichkeitsfrist1

ist immer 23.59 Uhr als Fristende bestimmt:2

• Antragsschluss für Änderungsanträge zum Wahlprogramm: Freitag, 30. April 20213

• Antragsschluss für eigenständige Anträge: Freitag, 30. April 20214

• Antragsschluss für sonstige Änderungsanträge: Freitag, 21. Mai 20215

• Antragsschluss für Satzungsanträge: Freitag, 30. April 20216

• Antragsschluss für Änderungsanträge zu Satzungsanträgen: Freitag, 21. Mai 20217

• Antragsschluss für Dringlichkeitsanträge (über Antragstool): Donnerstag, 10. Juni8

2021, 11:59h9

• Antragsschluss für Änderungsanträge zu Dringlichkeitsanträgen: Freitag, 11. Juni 2021,10

11:59h11



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-06 Debattenverfahren

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

Verfahrensvorschlag für die Debatten zu den Kapiteln des Wahlprogramms:1

• 5 Minuten Einbringung2

• 4 geloste Redner*innen a 2 Minuten3



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-07 Verfahrensvorschlag zum Umgang mit den Dringlichkeitsanträgen

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

Es liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor:1

• D-01 Rechtsruck in Deutschland - Eine überfällige Änderung des Strafgesetzbuches von2

Marla Celine Karnabach (KV Berlin-Tempelhof/Schöneberg)3

• D-02 Umsetzungskonzept Klimaneutralität von Gerhard Klünder (KV Warendorf)4

In beiden Fällen hat die Antragskommission empfohlen, die Dringlichkeit nicht anzuerkennen.5

https://antraege.gruene.de/46bdk/rechtsruck_in_deutschland_-_eine_ueberfaellige_aenderung_des_strafgesetzb-55656
https://antraege.gruene.de/46bdk/umsetzungskonzept_klimaneutralitaet-21998


46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

F-08 Präsidium

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

• Anja Hajduk1

• Britta Haßelmann2

• Oliver Hildenbrand3

• Michael Kellner4

• Jürgen Suhr5

• Aminata Touré6



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

GO-01 Geschäftsordnung der Bundesversammlungen für die digitale 46.
Bundesdelegiertenkonferenz

Gremium: Bundesvorstand
Beschlussdatum: 26.04.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

§ 1 Präsidium:1

(1) Der Bundesvorstand schlägt der Bundesversammlung ein paritätisch (s. Frauenstatut)2

besetztes Präsidium vor.3

(2) Das vorgeschlagene Präsidium bereitet die Bundesversammlung in Zusammenarbeit mit dem4

Bundesvorstand und der Antragskommission vor.5

(3) Die endgültige Wahl des Präsidiums erfolgt durch die Bundesversammlung nach Eröffnung6

der BDK.7

§ 2 Mandatsprüfungskommission:8

(1) Der Bundesvorstand beruft eine Mandatsprüfungskommission. Diese Kommission entscheidet9

im Zweifel über die Zulassung als Delegierte*r zur Bundesversammlung.10

(2) Sie überprüft ferner die Beschlussfähigkeit der BDK zu Beginn der Versammlung.11

§ 3 Tagesordnung:12

(1) Das Präsidium legt den Entwurf des Bundesvorstandes für die Tagesordnung vor.13

(2) Die Tagesordnung muss eine klare zeitliche Festlegung für eventuelle Anträge zur14

Änderung der Satzung enthalten.15

(3) Die Bundesversammlung entscheidet zu Beginn der BDK über die Tagesordnung.16

Änderungsanträge sind zulässig und werden in der Regel nach einer Pro- und Kontrarede17

abgestimmt. Anschließend findet eine Schlussabstimmung statt.18

§ 4 Anträge:19

(1) Alle Anträge, auch Dringlichkeits- und Änderungsanträge und Bewerbungen werden über20

https://antraege.gruene.de bei der Antragskommission eingereicht. Die Angabe enthält Name21

und Kreisverband der beantragenden Mitglieder und Wortlaut des Antrages. Antragsberechtigung22

und Antragsfrist richten sich nach § 13 Absatz (8) der Bundessatzung bzw. dem Beschluss der23

Antragsfristen zu Beginn der BDK. Änderungsanträge sollen 3 Wochen vor Beginn der24

Bundesversammlung bei der Antragskommission eingereicht werden. Änderungsanträge zum25

Wahlprogramm sind 6 Wochen vor der Bundesversammlung bei der Antragskommission einzureichen.26

(2) Dringlichkeitsanträge müssen in der Regel zwei Wochen vor der BDK über27

https://antraege.gruene.de, spätestens aber zu Beginn der Bundesversammlung bei der28

Antragskommission eingereicht sein. In besonders dringlichen Fällen kann davon abweichend29

die BDK eine Zulassung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt beschließen. Die Dringlichkeit30

https://antraege.gruene.de/
https://antraege.gruene.de/


GO01: Geschäftsordnung der Bundesversammlungen für die digitale 46. Bundesdelegiertenkonferenz

ist gegeben bei Änderungsanträgen, die in Arbeitsgruppen der Bundesversammlung erarbeitet31

werden, und darüber hinaus nur bei solchen Anträgen, die sich auf ein Ereignis beziehen, das32

erst nach dem Antragsschluss gemäß Absatz 1 eingetreten ist.33

(3) Finanzwirksame Anträge bedürfen des Votums des Bundesfinanzrates und müssen vor der34

Bundesversammlung diesem vorgelegt werden.35

(4) Änderungsanträge sind in der Regel vor Befassung des Antrages, auf den sie sich36

beziehen, einzubringen. Der weitestgehende Änderungsantrag ist zuerst abzustimmen. Auf37

Antrag ist es möglich, Anträge alternativ abzustimmen bzw. Meinungsbilder über verschiedene38

alternative Anträge zu erstellen. Danach folgt die Schlussabstimmung. Gemäß §13 (9) der39

Satzung wird über die Empfehlungen der Antragskommission zuerst abgestimmt. Über ihre40

Verfahrensvorschläge zu den Anträgen und Änderungsanträgen zu einem Tagesordnungspunkt wird41

unmittelbar vor Befassung dieser Anträge abgestimmt. Über ihre sonstigen Empfehlungen, z.B.42

zur Zulassung von Dringlichkeitsanträgen, wird in der Regel zu Beginn der Bundesversammlung,43

in jedem Fall aber frühestmöglich abgestimmt. In der Regel sind hier bis zu drei Gegenreden44

vorgesehen, jedoch zur Zulassung von Dringlichkeitsanträgen nur eine Gegenrede je Antrag;45

danach kann eine Entgegnung erfolgen. Bei Bedarf kann die Anzahl der Gegenreden auf46

Vorschlag des Präsidiums oder auf Antrag aus der Bundesversammlung erhöht werden.47

(5) Delegierte und Ersatzdelegierte zur BDK können Geschäftsordnungsanträge über den Button48

„GO-Antrag“ auf der BDK Webseite https://bdk.gruene.de ab Beginn der BDK stellen. Bei der49

Antragstellung sind Name und Kreisverband der Antragsteller*innen und der Wortlaut des50

Antrages in die entsprechenden Felder einzufüllen. Mit dem Absenden des Antrags wird die51

antragstellende Person per Videokonferenz mit der technischen Antragskommission verbunden,52

um die Antragstellung abzuschließen. Die Möglichkeit Geschäftsordnungsanträge zu stellen,53

haben auch Redner*innen in ihrem jeweiligen Abstimmungsverfahren. Die Redner*innen werden54

vorab über den Videokonferenzraum informiert, in dem sie den GO Antrag stellen können.55

Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln. Zu ihnen wird je eine Pro- und Kontrarede56

zugelassen.57

(6) Persönliche Erklärungen sind nur am Ende eines Tagesordnungspunktes zulässig und müssen58

aus technischen Gründen 20 Minuten vor Ende des Tagesordnungspunktes bei der technischen59

Antragskommission angemeldet werden. Dies erfolgt über das Verfahren für60

Geschäftsordnungsanträge.61

(7) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Das Präsidium kann die Debatte an diesem62

Punkt wieder aufnehmen.63

(8) Soll über einen bereits abgeschlossenen Tagesordnungspunkt eine erneute Aussprache und64

Beschlussfassung stattfinden, ist ein Rückholungsantrag zu stellen. Dieser muss wie ein GO-65

Anträge über den Button „GO-Antrag“ auf der BDK Webseite https://bdk.gruene.de beantragt66

werden, ist sofort zu befassen, und benötigt zur Annahme die Zustimmung von zwei Dritteln67

der anwesenden Stimmberechtigten.68

§ 5 Redebeiträge:69

(1) Jedes Mitglied hat Rederecht.70

(2) Wortmeldungen sind über die BDK Webseite https://bdk.gruene.de beim Präsidium71

einzureichen. Die Meldung enthält Name und Kreisverband des betreffenden Mitgliedes.72

(3) Die Redelisten werden schon vor Beginn der BDK am 7. Juni 2021 geöffnet und jeweils73

am Vortag der Debatte gelost. Das Losen erfolgt über die BDK Webseite https://bdk.gruene.de.74

Das Präsidium führt die Redelisten nach der ausgelosten Reihenfolge der Wortmeldungen und75

bringt sie in sachliche Zusammenhänge. Der Bundesvorstand kann, wenn es dem Verlauf der76

Debatte dient, unabhängig von der Redeliste das Wort erteilen.77

Seite 2
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GO01: Geschäftsordnung der Bundesversammlungen für die digitale 46. Bundesdelegiertenkonferenz

(4) Redelisten werden getrennt geführt, Frauen- und Offene-Redeplätze wechseln sich ab. Ist78

die Redeliste der Frauen erschöpft, so sind die Frauen der Versammlung zu befragen, ob die79

Debatte fortgeführt werden soll.80

(5) Die Aussprache wird im Voraus in der Anzahl der Wortbeiträge und ihrer Zeit begrenzt.81

Nach den Wortbeiträgen wird die Aussprache beendet, unabhängig von den vorhandenen82

Wortmeldungen. Eine Verlängerung der Redeliste kann auf Antrag durch die Versammlung83

beschlossen werden.84

(6) Die Redezeit wird vom Präsidium für alle Tagesordnungspunkte vorgeschlagen.85

(7) Bundesvorstand und Präsidium sorgen bei der Vorbereitung und Durchführung der BDK dafür,86

dass die Redezeit für gesetzte Beiträge nicht ein Drittel der gesamten Redezeit87

überschreitet.88

§ 6 Schriftliche Abstimmungen und Wahlen/Televoting:89

(1) Durchzuführende Wahlen und Abstimmungen werden über das Grüne Abstimmungstool auf der90

BDK Webseite durchgeführt.91

(2) Vor der Abstimmung wird das System ausführlich erklärt und eine Testabstimmung92

durchgeführt.93

§ 7 Sonstiges:94

(1) Der Bundesvorstand übt im Sinne des Mietvertrages mit der Hallenverwaltung sowie im95

digitalen Raum das Hausrecht aus.96

§ 8 Schriftliche Satzungsabstimmung97

(1) Auf der BDK wird ein Meinungsbild über die beantragten Satzungsänderungen unter den98

Stimmberechtigten abgestimmt. Die Satzungsänderungsanträge, die im Meinungsbild eine99

Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten erhalten, werden im Anschluss an100

die BDK in einen schriftlicher Bestätigungswahlgang per Briefwahl abgestimmt (siehe Fußnote101

1).102

(2) Das Quorum für die Gültigkeit des schriftlichen Bestätigungswahlganges liegt bei 50 %103

der Stimmberechtigten (entsprechend § 25 Abs. s. 2 Bundessatzung).104

(3) Für die Annahme der Satzungsänderung ist in dem schriftlichen Bestätigungswahlgang eine105

Mehrheit von zwei Drittel der Abstimmenden erforderlich.106

(4) Die Abstimmungsbriefe werden bis zum 18.06.2021 an die gemeldeten Delegierten zur BDK107

versandt. Sollten die Delegierten nicht an der BDK teilgenommen haben, können sie den108

Abstimmungsbrief an den/die Ersatzdelegierte weitergeben, der für sie während der BDK das109

Stimmrecht wahrgenommen hat.110

(5) Eingangsfrist für die Abstimmungsbriefe ist der 05.07.2021.111

§ 9 Laufzeit der Änderungen112

Diese Geschäftsordnung behält nur für die 46. digitale Bundesdelegiertenkonferenz ihre113

Gültigkeit und gilt nicht für die 47. Und folgende Bundesdelegiertenkonferenzen weiter.114

Fußnote 1: Entsprechend § 5 Abs. 4 S. 3 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-,115

Genossenschafts-, Vereins-, Parteien-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung116

der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie117

Seite 3



GO01: Geschäftsordnung der Bundesversammlungen für die digitale 46. Bundesdelegiertenkonferenz

Begründung

Da wir auch diese BDK Corona bedingt wieder komplett digital zu machen, müssen wir erneut die
geänderten Verfahren der 45. BDK übernehmen und wieder mit geänderten Verfahren arbeiten. Da an den
Erfahrungen der letzten BDK und verschiedener LDKen an einigen Stellen die Technik noch überarbeitet
wurde, haben wir im Vergleich zu 2020 noch kleinere Anpassungen vorgenommen. Wir wollen diese
natürlich nicht dauerhaft ändern, deshalb stellen wir diese Änderungen nun erneut nur für diese 46. BDK
(§ 9 GO 45. BDK), um auch unsere zweite digitale BDK zu einem Erfolg zu führen.

Seite 4



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

GO-02 GO-Antrag: Wiederholung

Antragsteller*in: Dorothée Marquardt (KV Friedrichshain-Kreuzberg)
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

Wiederholung der Abstimmung des Antrags zu Drohnen wegen technischen Problemen.1



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

T-01 Vorschlag zur Tagesordnung

Gremium: Bundesvorstand
Beschlussdatum: 12.04.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

Freitag, 11.6.2021: 16.00-22.00 Uhr1

TOP 1 Tagesordnung und Formalia2

TOP 2 Programm zur Bundestagswahl 20213

.4

Samstag, 12.6.2021: 9.30-22.00 Uhr5

TOP 2 Programm zur Bundestagswahl 20216

TOP 3 Abstimmung über Spitzenduo und Kanzlerkandidat*in7

TOP 2 Programm zur Bundestagswahl 20218

TOP 4 Satzung, Geschäftsordnung und Formalia9

TOP 5 Wahl der Rechnungsprüfer*innen10

.11

Sonntag, 13.6.2021: 9.30-14 Uhr12

TOP 2 Programm zur Bundestagswahl 202113



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

TO-02 Änderung der TO

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

TOP 5 Wahl der Rechnungsprüfer*innen wird vorgezogen.1



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

WO-01 Wahlverfahren für die Wahl der Rechnungsprüfer*innen und der stellvertretenden
Rechnungsprüfer*innen

Gremium: Bundesvorstand
Beschlussdatum: 26.04.2021
Tagesordnungspunkt: T Tagesordnung & Formalia

Antragstext

1. Die Rechnungsprüfer*innen und die stellvertretenden Rechnungsprüfer*innen werden nach1

§ 12 Abs. 3 Nr. 2 der Satzung durch die Bundesversammlung gewählt.2

2. Die Wahlen der Rechnungsprüfer*innen und der stellvertretenden Rechnungsprüfer*innen3

werden in verbundener Einzelwahl mittels einer Abstimmung auf der BDK Webseite4

https://bdk.gruene.de über Abstimmungsgrün durchgeführt.5

3. Es werden zwei Rechnungsprüfer*innen und zwei Stellvertreter*innen gewählt, dabei wird6

je ein Frauen- und ein offener Platz gewählt.7

4. Soweit die Anzahl der Bewerberinnen der Anzahl der Frauenplätze entspricht, werden8

Frauen und offene Plätze in einem Wahlgang gewählt. Soweit die Anzahl der9

Bewerber*innen der Anzahl der zu wählenden Rechnungsprüfer*innen entsprechen, können10

die Rechnungsprüfer*innen und stellvertretenden Rechnungsprüfer*innen in einem11

Wahlgang gewählt werden.12

5. Alle Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in Videos jeweils 2 Minuten vor. Die13

Videos sollten bis zum 7. Juni 2021 eingereicht werden.14

6. Danach beginnt der Wahlgang. Die Delegierten haben in jedem Wahlgang jeweils so viele15

Stimmen, wie in diesem Wahlgang (Stellvertretende) Rechnungsprüfer*innen zu wählen16

sind.17

7. Gewählt ist jeweils im ersten und zweiten Wahlgang, wer mehr als 50 Prozent der18

abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Für den nächsten Wahlgang scheiden alle19

aus, die weniger als 10 Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Ab dem dritten20

Wahlgang reicht die relative Mehrheit. Es muss jedoch ein Mindestquorum von 25 Prozent21

der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht werden. Erreichen mehr Kandidat*innen in22

einem Wahlgang die erforderliche Mehrheit, als zu wählen sind, so sind nur die23

Kandidat*innen mit den meisten Stimmen gewählt.24

https://bdk.gruene.xn--dedruchgefhrt-5ob/


46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

SK-01 Vorschlag Spitzenduo und Kanzlerkandidatin

Gremium: Bundesvorstand
Beschlussdatum: 19.04.2021
Tagesordnungspunkt: SK Abstimmung Spitzenduo und Kanzlerkandidat*in

Antragstext

Zum ersten Mal in der Geschichte gehen wir in den Wettbewerb um die Führung dieses Landes.1

Wir wollen dieses Land erneuern. Dafür braucht es Veränderung im Hier und Jetzt: mit einer2

vorsorgenden, mutigen Regierung, die heute die Weichen für ein besseres Morgen stellt und3

Hoffnung gibt. Wir wollen das Land in die Zukunft führen. Darum kämpfen wir für das4

historisch beste grüne Ergebnis aller Zeiten und die Führung der nächsten Bundesregierung.5

Zukunft geht nur gemeinsam. Wir gehen in diesen Wahlkampf – genau wie durch die letzten6

Jahre – als Team.7

Für die Bundestagswahl treten wir mit einem Spitzenduo bestehend aus Annalena Baerbock und8

Robert Habeck an und mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin.9

Lasst uns gemeinsam unser Land erneuern!10



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

S-01 Ergänzung §4 Geschäftsordnung der Bundesversammlungen: Änderungsanträge zu
Verfahrensvorschlägen der Antragskommission

Antragsteller*in: Philipp Schmagold (KV Kiel)
Tagesordnungspunkt: S Satzung

Antragstext

Geschäftsordnung der Bundesversammlungen1

§4 Anträge2

ist wie folgt zu ergänzen:3

(5) Parteimitglieder können Geschäftsordnungsanträge stellen und diese sind sofort zu4

behandeln. Zu ihnen wird je eine Pro- und Kontrarede zugelassen. Gemäß §12 (8) der Satzung5

wird über die Empfehlungen der Antragskommission zuerst abgestimmt. Über ihre6

Verfahrensvorschläge zu den Anträgen und Änderungsanträgen zu einem Tagesordnungspunkt wird7

unmittelbar vor Befassung dieser Anträge abgestimmt. Zu jedem Verfahrensvorschlag der8

Antragskommission sind drei Änderungsanträge durch Antragsteller*innen zulässig. Liegen mehr9

als drei Änderungsanträge vor, dann entscheidet die Ziehung darüber, welche drei10

Änderungsanträge zugelassen werden. Über die Änderungsanträge ist einzeln abzustimmen. Bei11

Wahlprogrammen ist je Kapitel ein Verfahrensvorschlag üblich.12

Über ihre sonstigen Empfehlungen, z.B. zur Zulassung von Dringlichkeitsanträgen, wird in der13

Regel zu Beginn der Bundesversammlung, in jedem Fall aber frühestmöglich abgestimmt. In der14

Regel sind hier bis zu drei Gegenreden vorgesehen, jedoch zur Zulassung von15

Dringlichkeitsanträgen nur eine Gegenrede je Antrag; danach kann eine Entgegnung erfolgen.16

Bei Bedarf kann die Anzahl der Gegenreden auf Vorschlag des Präsidiums oder auf Antrag aus17

der Bundesversammlung erhöht werden.18

Begründung

Im Rahmen von Verfahrensvorschlägen der Antragskommission werden nur diejenigen Änderungsanträge
behandelt, die durch die Antragskommission dafür vorgesehen werden. Das ist problematisch, weil der
Antragskommission damit de facto die Auswahl zukommt, worüber überhaupt abgestimmt wird. Denn die
theoretische Möglichkeit, dass ein Verfahrensvorschlag der Antragskommission insgesamt abgelehnt wird,
kommt wegen der Zeitknappheit auf Bundesparteitagen nicht zustande. Und wenn keine zeitknappheit
herrscht, wird wie auf der letzten BDK am Samstag erst mittags angefangen. Anders könnte es sich
darstellen, wenn wie zur Tagesordnung auch zum Verfahrensvorschlag der Antragskommission
Änderungsanträge zugelassen werden von den Antragsteller*innen bzw. von den Vertreter*innen
derselben. Denn nur weil eine Gesamtpaket zugestimmt wird, muss dies nicht für jeden einzelen Teil des
Gesamtpaketes gelten. Das Beibehalten der Gesamtpaket-Logik führt im schlechtesten Fall zu verfälschten
Ergebnissen bezüglich der darin zusammengefassten Einzelthemen. Um die Tagesordnung nicht zu
überlasten sind analog zu den möglichen drei Gegenreden gegen den Verfahrensvorschlag drei
Änderungsanträge zum Verfahrensvorschlag zulässig. Dadurch würde unser Antragsverfahren noch besser
und unsere Beschlüsse würden genauer das abbilden, was von den Delegierten gewollt ist.



S01: Ergänzung §4 Geschäftsordnung der Bundesversammlungen: Änderungsanträge zu
Verfahrensvorschlägen der Antragskommission

weitere Antragsteller*innen

Axel Bretzke (KV Wiesbaden); Dieter Kaufmann (KV Frankfurt); Ulrich Gundert (KV Reutlingen); Dorothea
Gaumnitz (KV Erlangen-Land); Volker Beer (KV Borken); Hermann Schrag (KV Pfaffenhofen); Barbara
Poneleit (KV Forchheim); Benjamin Strecker (KV Breisgau-Hochschwarzwald); Anna Katharina Boertz (KV
Celle); Anne Kudoke (KV Darmstadt-Dieburg); Felix Bohnacker (KV Bodenseekreis); Jens Polster (KV Celle);
Julian Pascal Beier (KV Göppingen); Claudia Weise (KV Prignitz); Danny Kröger (KV Köln); Horst Schiermeyer
(KV Görlitz); Fabian von Borcke (KV Hamburg-Altona); Kristina Kötterheinrich (KV Bremen-Mitte); Eckhart
Klein (KV Göppingen)
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S-02 Antragskommission

Antragsteller*in: Thomas Wolff (KV Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf)
Tagesordnungspunkt: S Satzung

Antragstext

Satzung § 13 DIE BUNDESVERSAMMLUNG1

(9) [die Antragskommission] Sie setzt sich zusammen aus der/dem politischen2

Geschäftsführer*in, einem Mitglied des Parteirates, einem weiteren3

Mitglied des Bundesvorstandes sowie fünf/dreizehn durch die Bundesversammlung4

zu wählende Mitglieder. Bei geringerem Antragsaufkommen kann die Antragskommission im5

Einvernehmen mit dem Bundesvorstand ihre Arbeitsgröße flexibel anpassen.6

Begründung

Satzungsantrag: Beantragt wird die Erhöhung der Anzahl gewählter Mitglieder der Antragskommission und
die Ergänzung der anschließenden Flexibilitätsklausel.

Begründung: Der Bundesvorstand hatte in der Begründung eines anderen Satzungsantrags 2020 (nicht
behandelt) beklagt, aufgrund des hohen Aufkommens an Änderungsanträgen: ”die Antragskommission, die
aus acht Personen besteht, kann ihren Auftrag kaum noch erfüllen.”

Eine naheliegende Abhilfe ist die Vergrößerung der Antragskommission, sie sollte zumindest zu jedem
Themenblock 2 Mitglieder enthalten.

weitere Antragsteller*innen

Philipp Schmagold (KV Kiel); Benjamin Beckmann (KV Dortmund); Horst Schiermeyer (KV Görlitz); Anna
Katharina Boertz (KV Celle); Alexander von Fintel (KV Wilhelmshaven); Ali Demirhan (KV Herzogtum
Lauenburg); Marc Kersten (KV Köln); Friedrich Bachmair (KV Münster); Bernhard Ziegler (KV
Frankfurt-Oder); Fritz Lothar Winkelhoch (KV Oberberg); Christopher Schriner (KV Berlin-Mitte); Simon
Feyrer (KV Berlin-Neukölln); Raymund Messmer (KV München-Land); Erich Minderlein (KV Ortenau); Chris
Cranz (KV Köln); Harald Rech (KV Saarbrücken); Barbara Reichart (KV München); Barbara Romanowski
(Oberberg KV); Ilona Borszik (KV Chemnitz)
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S-08 Interessierte an die Parteiarbeit heranführen und als Mitglieder gewinnen

Antragsteller*in: Dirk Paul Finkeldey (KV Aurich-Norden)
Tagesordnungspunkt: S Satzung

Antragstext

Der Bundesverband wird beauftragt, gemeinsam mit der Netzbegrünung/Verdigado eine technische1

Lösung für die Einbindung von Nicht-Mitgliedern in das Grüne Netz zu finden und diese zu2

implementieren.3

Begründung

Wir BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind eine offene Partei, die von der aktiven Einbindung von Interessierten in
die Parteiarbeit lebt. Insbesondere AGen auf Kreis, Landes und Bundesebene führen „Nicht-Mitglieder“ an
die Parteiarbeit heran und sind wichtige Faktoren für unseren Mitgliederzuwachs der letzten Jahre
gewesen.
Die Arbeit in der Partei wird zunehmend digital organisiert. Für eine effektive Nutzung der von der Partei
bereitgestellten Tools ist es notwendig das „Nicht-Mitglieder“ als Benutzer*innen einen einfachen,
unbürokratischen Zugang zum Grünen Netz erhalten und so mit den verschiedenen Tools (u.a. Wolke,
Chatbegruenung, Discourse, Abstimmungsgrün) in die aktive Parteiarbeit eingebunden werden können.
Dabei ist sicherzustellen das das Grüne Netz ein geschützter Raum bleibt, und der Zugriff für Nicht
Mitglieder auf Bereiche begrenzbar ist, in welchen Sie sich durch aktive Mitarbeit eingebracht haben.
Dementsprechend wird durch entsprechende Auswahloptionen auch berücksichtigt, dass bestimmte
Wahlen oder Abstimmungen satzungsgemäß nur Mitgliedern vorbehalten sind.

Gleichlautende Anträge wurdem vom KV Köln und vom KV Düsseldorf gestellt.

weitere Antragsteller*innen

Elisabeth Özge (KV Wilhelmshaven); Matthäus Rothmeier (KV Nürnberg-Stadt); Alexander von Fintel (KV
Wilhelmshaven); Arendt Hindriksen (KV Wittmund); Florian Winkler (KV Uckermark); Stefan Maas (KV
Aurich-Norden); Bernhard Ziegler (KV Frankfurt-Oder); Alexander Hlavatsch (KV
Neuburg-Schrobenhausen); Lennart Quiring (KV Verden); Stefan Schneider (KV Potsdam); Bettina
Deutelmoser (KV Stade); Uwe Linke (KV München-Land); Ferenc Földesi (KV Berlin-Mitte); Maximilian Ruta
(KV Köln); Daniel Bauer (KV Darmstadt-Dieburg); Christian Zineker (KV Goslar); Malte Lindenmeyer
(Hannover RV); Friederike Zeiner (KV Leipzig); David Mohr (KV Bremen-Mitte); sowie 2 weitere
Antragsteller*innen, die online auf Antragsgrün eingesehen werden können.
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Abstimmung S-04 und S-05 S-04 und S-05

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 12.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

S-04: Elektronische Abstimmungen1

• https://antraege.gruene.de/46bdk/elektronische_abstimmungen__-441282

S-05: Änderung Urabstimmungsordnung: Neuer § 12 Urabstimmungsordnung3

• https://antraege.gruene.de/46bdk/aenderung_urabstimmungsordnung_neuer__12_urabstimmung-4

sordnung-294415

https://antraege.gruene.de/46bdk/elektronische_abstimmungen__-44128
https://antraege.gruene.de/46bdk/aenderung_urabstimmungsordnung_neuer__12_urabstimmungsordnung-29441
https://antraege.gruene.de/46bdk/aenderung_urabstimmungsordnung_neuer__12_urabstimmungsordnung-29441
https://antraege.gruene.de/46bdk/aenderung_urabstimmungsordnung_neuer__12_urabstimmungsordnung-29441
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TA-01 Modifizierte Übernahme PB.Z-01-925 (Abstimmung PB.Z-01-430-2)

Gremium: Antragskommission
Beschlussdatum: 10.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

E-Sport ist längst kein Nischenthema mehr und begeistert immer mehr Menschen. Wir wollen1

neue Wege in Sport- und Jugendvereinen ermöglichen - mit der Anerkennung der2

Gemeinnützigkeit für E-Sport stärken wir ehrenamtliches Engagement. Potentiale für3

Nachwuchsgewinnung in IT- und Kreativwirtschaft wollen wir aktivieren. Die Entwicklungen von4

E-Sport und Gaming werden wir insbesondere im Hinblick auf Diversität, Nachhaltigkeit,5

Jugendschutz sowie Medienkompetenz fördern und zusammen mit Gamer*innen, Verbänden und6

Wissenschaft gestalten; gemeinsam mit allen Akteuren stellen wir uns gegen Diskriminierung7

und Hate Speech.8
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TA-02 Modifizierte Übernahme PB.Z-01-294 (Abstimmung PB.Z-01-309)

Gremium: Antragskommission
Beschlussdatum: 10.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

Demokratie lebt vom Vertrauen der Bürger*innen, jeder Anschein käuflicher Politik richtet1

Schaden an. Wir wollen das Vertrauen in demokratische Institutionen und Mandatsträger*innen2

stärken und das Primat der Politik gegenüber intransparenter Einflussnahme schützen. Wir3

sind überzeugt: transparente und nachvollziehbare Politik stärkt das Gemeinwohl. Deshalb4

wollen wir Lobbyismus transparenter und den Einfluss organisierter Interessensgruppen und5

von Lobbyist*innen sichtbar machen. Das Lobbyregister wollen wir für Bundesregierung und6

Bundestag nachschärfen und die vielen Ausnahmen für maßgebliche Akteur*innen abschaffen .7

Mit dem legislativen Fußabdruck schaffen wir Klarheit, wer bei der Entstehung von Gesetzen8

Einfluss nimmt . Interessenskonflikte wollen wir stärker in den Blick nehmen und den Wechsel9

aus Regierungsämtern in die Wirtschaft während einer Karenzzeit von zwei Jahren prüfen10

lassen. Für Abgeordnete ist das freie Mandat der Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. In Zukunft11

werden Einkünfte aus Nebentätigkeiten auf Euro und Cent veröffentlicht, für12

Unternehmensbeteiligungen und Aktienoptionen gibt es striktere Regeln und Spenden an13

Abgeordnete und die Lobbytätigkeit für Abgeordnete werden verboten. Die Anwendung dieser14

Maßnahmen soll evaluiert werden . Für Nebenverdienste von Abgeordneten wollen wir zudem eine15

verpflichtende Angabe der Branche. Unabhängige Kontrolle stärkt die Transparenz und16

Integrität.17

Zur wirkungsvollen Bekämpfung von Korruptionsfällen braucht es eine Neufassung des18

Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung und eine Überarbeitung der Beweisanforderungen19

. Spenden an Parteien müssen transparenter gemacht werden. Deshalb wollen wir striktere20

Veröffentlichungsregeln. Parteispenden sollen auf natürliche Personen beschränkt und auf21

einen jährlichen Höchstbetrag gedeckelt werden. Schon ab 5.000 Euro sollen Spenden im22

Rechenschaftsbericht genannt werden, ab 25.000 Euro soll die Pflicht zur sofortigen23

Veröffentlichung greifen. Solange es keine gesetzliche Regelung gibt, wenden wir die über24

das Parteiengesetz hinausgehenden Regelungen unseres Spendenkodex an . Für das25

Parteiensponsoring wollen wir endlich eine gesetzliche Regelung und eine Veröffentlichung ab26

dem ersten Euro und eine jährliche Höchstgrenze von 100.000 Euro einführen. Das27

Parteiengesetz und die unabhängige Kontrolle werden wir stärken, damit verdeckte28

Wahlkampffinanzierung besser bekämpft werden kann.29
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TA-03 (modÜ PB.L-01-417-2) Modifizierte Übernahme 417-2

Antragsteller*in: Klemens Griesehop (KV Schwabach)
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

Ab 2025 dürfen nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden, den Weg dorthin bereiten1

europäische CO2-Flottengrenzwerte und eine ansteigende nationale Quote, die sich am 1,5-2

Grad-Pfad orientieren.3
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TA-04 (modÜ PB-01-413) Modifizierte Übernahme 413

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 11.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

Ab 2030 dürfen nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden, den Weg dorthin bereiten1

europäische CO2-Flottengrenzwerte und eine ansteigende nationale Quote, die sich am 1,5 Grad2

Pfad orientieren. Bis 2030 müssen aber bereits in relevantem Maße bisherige3

Verbrennerfahrzeuge durch E-Autos ersetzt werden, deren Anteil soll daher bis 2030 auf4

mindestens 15 Millionen Fahrzeuge steigen.5
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TA-05 Drohnen

Gremium: Antragskommission
Beschlussdatum: 12.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

Bewaffnete Drohnen wurden und werden vielfach auch von unseren Bündnispartnern für1

extralegale Tötungen und andere völkerrechtswidrige Taten eingesetzt. Ein solcher Einsatz2

ist für uns GRÜNE undenkbar und mit dem deutschen Verfassungs- und Wehrrecht nicht3

vereinbar.4



46. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
11.  13. Juni 2021

TA-06 China

Gremium: Buvo
Beschlussdatum: 13.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

China ist Europas Wettbewerber, Partner, systemischer Rivale. Wir verlangen von China ein1

Ende seiner eklatanten Menschenrechtsverletzungen etwa in Xinjiang und Tibet und zunehmend2

auch in Hongkong. Es braucht auch einen konstruktiven Dialog mit China, der dort eine3

Kooperation sucht, wo es zu konstruktiver Zusammenarbeit bereit ist, und klare4

Gegenstrategien bereithält, wo China systematisch versucht, internationale Standards zu5

schwächen. Insbesondere in der Klimapolitik streben wir gemeinsame politische,6

wirtschaftliche und technologische Anstrengungen sowie eine Einhaltung von nachhaltigen7

Produktstandards und einen transparenten Fahrplan zur Bekämpfung der Klimakrise,8

beispielsweise durch einen Kohleausstieg in China an. Kooperation mit China darf nicht zu9

Lasten von Drittstaaten oder von Menschen- und Bürger*innenrechten gehen. Wir halten uns an10

die „Ein-China-Politik“ der Europäischen Union und betonen, dass die Vereinigung mit Taiwan11

nicht gegen den Willen der Bevölkerung Taiwans erzwungen werden darf. Gleichzeitig wollen12

wir den politischen Austausch mit Taiwan ausbauen. Unsere Handelsbeziehungen mit China13

wollen wir nutzen, um fairen Marktzugang für ausländische Investitionen, Rechtssicherheit14

und gleiche Wettbewerbsbedingungen einzufordern. Wir erwarten, dass China die entscheidenden15

Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ratifiziert und jede Form von16

Zwangsarbeit beendet. Das europäische Lieferkettengesetz muss angesichts der17

Menschenrechtsverletzung – etwa in Xinjiang – Waren aus Zwangsarbeit den Zugang zum18

Binnenmarkt ebenso verwehren, wie es Unternehmen für ihre Produkte in Haftung nimmt.19

Deutschland sollte sich außerdem für eine Fact-Finding-Mission zu Xinjiang im Rahmen des VN-20

Menschenrechtsrats einsetzen und die Unterdrückung der Uighur*innen als Völkerstraftaten21

bezeichnen. Dem europäisch-chinesischen Investitionsabkommen CAI können wir in seiner22

jetztigen Form nicht zustimmen. Wir werden an einer engen europäischen und transatlantischen23

Koordinierung gegenüber China arbeiten.24
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TA-08 China (Greve)

Antragsteller*in: Lene Greve ((KV Hamburg-Altona))
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

Zwischen Europa und China finden seit vielen Jahrhunderten Handel, Wissenstransfer und1

Kulturaustausch statt. Die Bedeutung europäisch-chinesischer Beziehungen für die Entwicklung2

der Menschheit ist enorm. Jedoch ist eine zukünftige friedliche Entwicklung gemeinsamen3

Fortschritts akut in Gefahr: Im Wettstreit um den Titel des „Exportweltmeisters“ hat China4

sowohl Deutschland als auch die USA vor rund zehn Jahren überholt und hält diesen Vorsprung5

seitdem. Der US-Präsident Donald Trump beantwortete dies in jüngster Zeit mit der6

internationalen Forcierung von Strafzöllen, um China auch mit dem Mittel eines7

Handelskrieges kleinzuhalten und den US-Amerikanischen Vormachtanspruch zu erhalten.8

Gerade angesichts der deutschen Kolonialgeschichte sind wir heute, über 120 Jahre nach der9

berüchtigten „Hunnenrede“ Kaiser Wilhelms II., gefordert, einen Umgang auf Augenhöhe mit10

China als Partner zu entwickeln. Für das national-chauvinistisch motivierte Blutbad der11

Niederschlagung des „Boxer-Aufstands“ streben wir eine offizielle Entschädigung an. Eine12

Rückgabe des heute in öffentlichem Besitz befindlichen Beuteguts, das damals ins deutsche13

Kaiserreich gelangte, wollen wir der chinesischen Regierung anbieten. Eine ernst gemeinte14

Entschuldigung kann jedoch nur der Beginn eines konstruktiven Dialogs mit China sein, der15

sich von der kolonialen Unterdrückung Chinas durch Deutschland und weitere europäische16

Staaten sowie der damit einhergehenden kulturellen Herabsetzung oder Exotisierung lossagt.17

Wir wollen einander kennenlernen und streben dafür einen Ausbau des Kulturaustausches durch18

die deutsch-chinesischen Konfuzius-Institute an.19

Insbesondere der wissenschaftliche Fortschritt zur Lösung der globalen Herausforderungen20

gelingt nur durch Austausch und Kooperation. Es braucht einen konstruktiven Klima-Dialog mit21

China und wir streben gemeinsame politische, wirtschaftliche und technologische22

Anstrengungen zur Bekämpfung der Klimakrise an.23

Auch in der Verbesserung der Rechte von Arbeiter:innen wollen wir enger zusammenarbeiten.24

Wir erwarten, dass China die entscheidenden Kernnormen der Internationalen25

Arbeitsorganisation ILO ratifiziert. Die Verstöße gegen chinesisches Arbeitsrecht und die26

ILO-Kernarbeitsnormen u.a. durch Firmen wie Apple wollen wir gemeinsam beenden.27
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TA-09 mÜ Atomwaffen (BuVo u.a.)

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 13.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

Darüber hinaus wollen wir in der kommenden Legislaturperiode folgende Prozesse initiieren:1

eine internationale Initiative zur Reduzierung der Zahl von Atomwaffen, einen Verzicht der2

NATO auf jeden Erstschlag und eine breite öffentliche Debatte über die veralteten3

Abschreckungsdoktrinen des Kalten Krieges. Wir wissen, dass dafür - auch angesichts der4

russischen konventionellen und nuklearen Aufrüstung - zahlreiche Gespräche im Bündnis5

notwendig sind, auch mit unseren europäischen Partnerstaaten, und vor allem die Stärkung der6

Sicherheit und Rückversicherung unserer polnischen und baltischen Bündnispartner*innen.7
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TA-10 PB.R-01 mit angenommenen Änderungen

Gremium: BuVo
Beschlussdatum: 13.06.2021
Tagesordnungspunkt: TA Technische Anträge (zur Darstellung von Abstimmungen auf der BDK-

Plattform)

Antragstext

PB.R-01 ”Regieren auf Augenhöhe mit der Zukunft” mit angenommen Änderungen:1

https://antraege.gruene.de/46bdk/proposed-procedure2

https://antraege.gruene.de/46bdk/proposed-procedure
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